
1. Nachtragshaushaltssatzung der Region Hannover 
für das Haushaltsjahr 2013 

Aufgrund § 115 i. V. m. § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-

gesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat die Regionsversammlung in 

der Sitzung am 25.6.2013 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushalts-

jahr 2013 beschlossen: 

 

§ 1 

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden 

  
die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
erhöht um vermindert 

um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans 
einschließlich des 1. 

Nachtragshaushaltsplans 
festgesetzt auf 

  Euro Euro Euro Euro 
1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt         
ordentliche Erträge 1.499.536.600 €   1.499.536.600 € 
ordentliche 
Aufwendungen 1.499.536.600 €   1.499.536.600 € 

außerordentliche 
Erträge 0 €   0 € 

außerordentliche 
Aufwendungen 0 €   0 € 

Finanzhaushalt     
Einzahlungen aus 
laufender 
Verwaltungstätigkeit 

1.479.379.700 €   1.479.379.700 € 

Auszahlungen aus 
laufender 
Verwaltungstätigkeit 

1.442.999.100 €   1.442.999.100 € 

Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 9.483.000 €   9.483.000 € 

Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 61.380.800 € 30.000.000 €  91.380.800 € 

Einzahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 51.897.800 € 30.000.000 €  81.897.800 € 

Auszahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 25.800.000 €   25.800.000 € 

Nachrichtlich     
Gesamtbetrag der 
Einzahlungen des 
Finanzhaushalts 

1.540.760.500 € 30.000.000 €  1.570.760.500 € 

Gesamtbetrag der 
Auszahlungen des 
Finanzhaushalts 

1.530.179.900 € 30.000.000 €  1.560.179.900 € 



§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen 

Festsetzung in Höhe von 51.897.800 EUR um 30.000.000 EUR erhöht und damit  

auf 81.897.800 EUR festgesetzt. 

 

§ 3 
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. 

 

§ 4 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur 

rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird 

nicht geändert. 

 

§ 5 
Die Umlagesätze der Regionsumlage werden nicht geändert. 

 

 

Hannover, 25.06.2013   

       Region Hannover 
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